
Fünftes Bach: Erbrecht

§ 2060
Nach der Teilung des Nachlasses haftet jeder Miterbe nur 

für den seinem Erbteil entsprechenden Teil einer Nachlaß- 
Verbindlichkeit :

1. wenn der Gläubiger im Aufgebotsverfahren aus
geschlossen ist; das Aufgebot erstreckt sich in
soweit auch auf die im § 1972 bezeichneten Gläu
biger sowie auf die Gläubiger, denen der Miterbe 
unbeschränkt haftet;

2. wenn der Gläubiger seine Forderung später als fünf 
Jahre nach dem im § 1947 Abs. 1 bestimmten Zeit
punkte geltend macht, es sei denn, daß die For
derung vor dem Ablaufe der fünf Jahre dem Mit
erben bekannt geworden oder im Aufgebots- 
verfahren angemeldet worden ist; die Vorschrift 
findet keine Anwendung, soweit der Gläubiger 
nach § 1971 von dem Aufgebote nicht betroffen 
wird;

3. wenn der Nachlaßkonkurs eröffnet und durch Ver
teilung der Masse oder durch Zwangsvergleich be
endigt worden ist.

§ 2061
(1) Jeder Miterbe kann die Nachlaßgläubiger öffentlich 

auffordern, ihre Forderungen binnen sechs Monaten bei ihm 
oder bei dem Staatlichen Notariat anzumelden. Ist die Auf
forderung erfolgt, so haftet nach der Teilung jeder Miterbe 
nur für den seinem Erbteil entsprechenden Teil einer For
derung, soweit nicht vor dem Ablaufe der Frist die An
meldung erfolgt oder die Forderung ihm zur Zeit der Tei
lung bekannt ist.

(2) Die Aufforderung ist im Zentralblatt zu veröffent
lichen. Die Frist beginnt mit der letzten Einrückung. Die 
Kosten fallen dem Erben zur Last, der die Aufforderung 
erläßt.
Anmerkung:
Zu Abs. 2: Vgl. VO vom 23. Dezember 1954 über die Form der Ver
kündung von Gesetzen und der Veröffentlichung von anderen Be
stimmungen und Bekanntmachungen (GBl. I 1955 S. 1).
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